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Investition zu vereinbaren. Die Höhe der Zinsen rich
tet sich dabei nach der
— volkswirtschaftlichen Bedeutung der Investition,
— Höhe der Eigenmittelbeteiligung,
— Laufzeit des Kredites.
Für den Eigenmittelanteil und die Laufzeit des Kre
dites werden nach der volkswirtschaftlichen Bedeutung 
der Investition differenzierte Anforderungen gestellt.

(5) Die Ausreichung des Kredites erfolgt zweckgebun
den für die einzelne Investition und unter der Voraus
setzung, daß diese Investition im Plan enthalten ist.

(6) Beteiligen sich Genossenschaften an gemein
samen Investitionen, die im Rahmen der Herausbil
dung und Festigung von Kooperationsbeziehungen 
zwischen den Kooperationspartnern vereinbart wer
den, können sie von der Bank zur Aufbringung ihres 
finanziellen Anteiles an der gemeinsamen Investition 
unter Beachtung der Bestimmungen dieser Anordnung 
Investitionskredite erhalten. Die Bedingungen für die
sen Kredit richten sich nach der materiellen Investi
tion, die gemeinsam durchgeführt und finanziert wer
den soll. Eine direkte Kreditgewährung zur Finanzie
rung gemeinsamer Investitionen an Kooperationsge
meinschaften, die ihre Zusammenarbeit auf der Grund
lage vertraglicher Vereinbarungen organisieren, ist 
nicht zulässig.

(7) BHG können Investitionskredite unter der Vor
aussetzung auf nehmen, daß die an der Investition be
teiligten Genossenschaften durch Beschluß ihrer Mit
gliederversammlung der Kreditaufnahme zugestimmt 
und die anteilige Haftung erklärt haben. Eine Kredit
gewährung zur Finanzierung der Anteile einzelner Mit
glieder ist möglich. Die Bedingungen richten sich nach 
der vorgesehenen Investition entsprechend den Festle
gungen gemäß Abs. 6. Die von den BHG entgegen
genommenen Spareinlagen dürfen nicht zur Finanzie
rung der Investition eingesetzt werden.

(8) Investitionskredite können auch für Abschlag
zahlungen nach Einsatz eigener Mittel gewährt wer
den, wenn die Investitionen zu den Vorhaben gehören, 
für die Abschlagzahlungen zulässig sind bzw. die Ge
nossenschaften als Investitionsauftragnehmer so ab
rechnen können. Voraussetzung für die Kreditgewäh
rung zur Finanzierung von Abschlagzahlungen ist, daß 
die Kreditbedingungen eingehalten werden und ver
tragliche Vereinbarungen darüber zwischen Auftrag
nehmer und Auftraggeber bestehen.

§4
(I) Die Laufzeit der Kredite beginnt mit der ersten 

Kreditausreichung und ist unter Berücksichtigung der 
Kreditlaufzeiten so zu vereinbaren, daß die Genossen
schaften zu einer hohen Akkumulation veranlaßt wer
den und nur solche Maßnahmen durchführen, die eine 
hohe Effektivität aufweisen. Als maximale Kreditlauf- 
zeiten gelten
— für Investitionen zur Erhö

hung der Bodenfruchtbarkeit 
(ohne Zukauf von Technik) 
einschließlich Maßnahmen 
zur Erhöhung der Leistungs
fähigkeit forstwirtschaftlich 
genutzten Bodens sowie 
fischwirtschaftlich nutzbarer 
Binnengewässer und für den 
Aufbau agrochemischer Zen
tren 15 Jahre

— für industriemäßige Anlagen die zwischen dem
der landwirtschaftlichen Pro- Vorsitzenden des Ra- 
duktion tes für landwirt

schaftliche Produk
tion und Nahrungs
güterwirtschaft der 
Deutschen Demokra
tischen Republik und 
dem Präsidenten der 
Bank für Landwirt
schaft und Nahrungs-

. güterwirtschaft der
Deutschen Demokra
tischen Republik ver
einbarten Laufzeiten

— für Investitionen zur Kon
servierung und Lagerung so
wie Be- und Verarbeitungs
kapazitäten der Landwirt
schaft und Nahrungsgüter
wirtschaft 10 Jahre

— für Technik und übrige Inve
stitionen 5 Jahre

Für Investitionen, die die 
gesellschaftliche Entwicklung 
der LPG Typ I/II besonders 
fördern, kann die Kreditlauf
zeit bis auf 10 Jahre erhöht 
werden.

(2) Die jährlich zu leistenden Kreditrückzahlungen 
sind vertraglich zu vereinbaren. Bis zu dem Zeitpunkt, 
an dem der volle Nutzeffekt eintreten soll (Anlaufzeit), 
können niedrigere Rückzahlungsraten vereinbart wer
den. Die Laufzeit des Kredites darf dadurch nicht ver
längert werden. Das trifft auch dann zu, wenn die 
Bank in begründeten Ausnahmefällen auf Antrag eine 
vertraglich vereinbarte Rückzahlungsrate ganz oder 
teilweise stundet.

(3) Die Verzinsung wird bei Zugrundelegung des 
Grundzinssatzes von 5 % in Abhängigkeit von der 
volkswirtschaftlichen Bedeutung der Investition, dem 
Einsatz eigener Mittel und der Kreditlaufzeit wie folgt 
gestaffelt:

Investitionen zur Erhöhung 
der Bodenfruchtbarkeit — ohne Technik -

Voraussetzung für die Kreditgewährung ist der Min
desteinsatz eigener Mittel in Höhe von 10 % des vorge
sehenen Investitionsaufwandes.

Kreditlaufzeit Eigenmitteleinsatz (in % vom 
Gesamtwertumfang der Inve
stition)
über 30% ab 10%

— Z i n s s a t z  —
bis 7 Jahre 3,0% 3,5%
über 7 Jahre
bis 15 Jahre 3,5% 4,0%

Investitionen für industriemäßige Anlagen 
der landwirtschaftlichen Produktion

Voraussetzung für die Kreditgewährung ist der Min
desteinsatz eigener Mittel in Höhe von 20 % des vor
gesehenen Investitionsaufwandes.


